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Sehr geehrter Herr Präsident

Die Unterzeichnenden ersuchen Sie höflichst, folgenden Vorstoss auf die Traktandenliste
des Einwohnerrats aufzunehmen:

Motion
Einführung vorfrankierter Zustellkuverts bei der brieflichen Stimmabgabe

In Anwendung von Art. 53q"ater Abs. 3 des Wahlgesetzes des Kantons

Schaff hausen (SHR 160.100) lässt die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall den
Stimmberechtigten bei Wahlen und Abstimmungen ein vorfrankiertes
Zustellkuvert zukommen.

Begründung:

Mit der Einführung von vorfrankierten Zustellkuverts soll den Stimmberechtigten der
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall die Teilnahme an den Abstimmungen erleichtert
werden.

Gerade älteren Personen mit Mobilitätseinschränkung könnte dadurch geholfen und die
jüngere Generation zur Partizipation motiviert werden,

Rund ein Drittel der Schweizer Kantone, so etwa Zürich, St. Gallen und Genf, bieten Ihrer
Stimmbevölkerung bereits ein vorfrankiertes Zustellkuvert an. Weitere sieben Kantone
haben die Vorfrankierung zwar nicht kantonal eingeführt, erlauben es ihren Gemeinden
jedoch, eine solche einzuführen.

/



Das kantonale Wahlgesetz 160.100 (Schaffhauser Rechtsbuch 1997) ermöglicht uns
ein abweichendes Gemeinderecht:

Abweichendes Gemeinderecht

Art. 53qualer

1 Die Gemeinden können vorsehen, dass die Stimmberechtigten ein amtliches Zustellkuvert nur auf
Verlangen erhalten,

2 ...34)

3 Sie können die Übernahme des Portos für die briefliche Stimmabgabe vorsehen.

4 Solche abweichenden Regelungen der Gemeinden bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat.

Gerade in einem Kanton wie Schaffhausen, der als einziger eine Stimmpfticht kennt, sollten
es die Gemeinden den Stimmbürgern bei Abstimmungen so einfach wie möglich machen.

Eine Vorfrankierung der Zustellkuverts wird zu Mehrkosten führen. Da von der Post aber
nur diejenigen Zustellkuverts verrechnet werden, welche über sie retourniert werden,

halten sich die Mehrkosten in Grenzen.

Abstimmungsdatum

12.02.2017

21.05.2017

24.09.2017

Eingegangene
Stimmzettet 0
3'105
3'035
3'no

Kuvert
Total
1'947
2'060
2'197

63%
68%
71%

Kuvert
per Bote
1'403
1'524
1'642

Kuvert
per Post

544
536
555

Stimm-

berechtigte
5'343
5'443

5'424

Stimm-

beteiligung
58%
56%
58%

(tabellarische Übersicht über die Anzahl der Zustellkuverts bei den letzten Abstimmungen In Neuhausen am Rheinfall)

Wenn alle Stimmberechtigten ein vorfrankiertes Zustellkuvert an die Gemeinde senden,
dann betragen die Mehrkosten max. 4600.- Fr. (5400 Stimmberechtigte ä 0.85 Fr.), bei
einer wahrscheinlicheren Berechnung eher max. 2200.-Fr. (Stimmbeteiligung 65% bei
5400 Stimmberechtigten, brieflicher Anteil 75% -> 2600 Stimmberechtigte ä 0.85 Fr.),
wobei davon auszugeben ist, dass viele Stimmberechtigte ihr Zustellkuvert nach wie vor
persönlich in den Briefkasten der Gemeinde einwerfen werden. Wenn im letzten Beispiel
nun davon ausgegangen wird, dass in etwa die Hälfte der Vorfrankierung von der Post in
Rechnung gestellt wird, dann sind die Mehrkosten auf ca. 1100.- Fr. zu beziffern.

Die Mehrkosten, welche die vorfrankierten Zustellkuverts auslösen werden, können durch
die gestiegenen Einnahmen bei den Abstimmungsbussen refinanziert werden, da diese ab
dem 1.Januar 201 5 von 3.- Fr. auf 6.- verdoppelt wurden:

Rechnung 2016:
Budget 2018:

Pos. on OKto. 4370,00 Einnahmen 30'398.- Fr. (2015: 8'758.-Fr.)

Pos. 0110 Kto, 4370,00 Einnahmen 30'400.- Fr, (2017: SO'OOO.- Fr.)

Durch diese Motion könnten zudem den vom Gemeinderat vorsichtig beantworteten,
kleinen Anfragen eine bedeutsamere Wertschätzung entgegengebracht werden;

2016/9: Offnungszeiten Wahllokale (Sara Jucker, SVP)
2016/10; Tiefe Stimmbeteiligung bei den Kantonsratswahlen (Renzo Loiudice, SP)

Mit freundlichen Grüssen
Renzo Loiudice


